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Anlage:   - 2 - 

 

Der Entwurf des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 

2016/2017 (BBVAnpG 2016/2017) sieht die Erhöhung der Bezüge zum  

 

 1. März 2016 um 2,2 Prozent und 

 1. Februar 2017 um 2,35 Prozent  

 

vor. Die Erhöhungen wirken sich zugleich auf das nach § 10 BUKG maßgebende 

Endgrundgehalt A 13 aus. Die sich danach errechnenden neuen Pauschvergütungen 

werden mit den anliegenden Tabellen bekannt gemacht. Sie stehen unter dem Vor-

behalt des Inkrafttretens des BBVAnpG 2016/2017. 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Franßen-de la Cerda 


